
säumigen Erzeuger ein Ordnungs- oder gerichtliches Strafverfahren 
einzuleiten (vgl. § 30 der VO).
Diese Regelung ist Ausdruck eines echten Demokratismus; sie zeigt, 
wie das Bündnis mit der werktätigen Bauernschaft im Strafrecht 
seine Widerspiegelung findet.

4. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Spekulation

In der bisherigen Darstellung sind die Angriffe auf die Durchführung 
der Wirtschaftsplanung und die Versorgung der Bevölkerung behandelt 
worden, und zwar soweit sie durch § 1 WStVO und die Normen zur 
Sicherung der planmäßigen Pflichtablieferung erfaßt werden.

Dabei ergab sich bereits, daß entsprechend der Vielgestaltigkeit des ge
sellschaftlichen Lebens die Methoden der Anschläge auf unsere demokra
tische Wirtschaftsordnung ganz verschieden sein können. Einige dieser 
Methoden sind bei der Erläuterung des § 1 WStVO analysiert worden. 
Für das richtige Erkennen der Gefährlichkeit dieser Methoden und für 
ihre Bekämpfung gibt uns die Sowjetwissenschaft wertvolle Hinweise, 
sahen sich doch die Völker der Sowjetunion nach dem Siege der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution vor die Aufgabe gestellt, eine völlig 
zerrüttete und am Boden liegende Wirtschaft im Kampf gegen die wüten
den Angriffe des gestürzten Klassenfeindes auf neuer, auf sozialistischer 
Grundlage aufzubauen.

Zu den gefährlichsten Methoden, die der Wirtschaft in der Deutschen 
Demokratischen Republik in der Vergangenheit Schaden zugefügt haben 
und immer noch Schaden zufügen, gehört die Spekulation. Den hiermit 
im Zusammenhang stehenden Fragen soll daher ein besonderer Abschnitt 
gewidmet werden.

Die schwierige wirtschaftliche Lage, in der sich unser Volk nach dem 
Zusammenbruch des faschistischen Terrorregimes befand, wurde von ge
wissenlosen Schiebern und Spekulanten für ihre egoistischen Zwecke 
ausgenutzt; das erwies sich als ein äußerst störendes Hemmnis für den 
Wiederaufbau einer Wirtschaft auf demokratischer Grundlage. Der ener
gische Kampf, den die Sowjetmenschen nach der Errichtung der Diktatur 
des Proletariats in den schweren Jahren des Wiederaufbaus gegen diese 
Schmarotzer an der Volkswirtschaft und am Volksvermögen führen 
mußten, lehrte auch unser Volk, kompromißlos und ohne jede Schonung 
Spekulanten und Schieber zu bekämpfen. Dieser Aufgabe wurde von 
allen Organen der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 
und vor allem von den Funktionären der Partei der Arbeiterklasse erst
rangige Bedeutung beigemessen. Wiederholt wies in diesen Jahren 
W. Ulbricht auf die großen Gefahren hin, die durch verbrecherisches
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